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Sofortige Behebung der Erstickungsgefahr

Ambu-Wiederbelebungsgeräte
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ABSAUGEN

Ambu-Saugpumpe
Freihalten der Luftwege

Verkehrs-,

Gebirgs-,

Lawinenunfälle

BEATMEN

Ambu-
Beatmungs-Beutel

Beatmung in jeder Korperlage,

ohne Fortbewegen des
Patienten, über Maske oder
Tubus, durch Hand- oder

Fußbetatigung

Badeanstalten

Fabriken

Elektrizitätswerke

Feuerwehren

unbeschränkte Leistungsfähigkeit
absolute Betriebssicherheit

augenblickliche Einsatzbereitschaft

unabhängig von allen Installationen

Ambu-Geräte — wirksam, sicher, wirtschaftlich

Verkauf:

SYNMEDiC AG, ZÜRICH
Gotthardstr. 6, Tel. (051) 25 46 30

Die Unterstellungsverhältnisse ordnet der Ortschef
vorsorglich schon zti Friedenszeiten. Da erfahrungsgemäss

die Verbindungen in Katastrophenlagen
zeitweise versagen, zwingt die Dringlichkeit des Handelns
oft zu einem selbständigen Vorgehen unter eigener
Verantwortung. Arbeiten von anderen Diensten Gruppen

oder Detachemente bei der Kriegsfeuerwehr mit,
so unterstehen sie taktisch dem betreffenden
Schadenplatzkommandanten. Die Chefs der Einsatzdetache-
mente der Kriegsfeuerwehr dürfen zugeteilte Gruppen
und weitere Hilfskräfte in ihrer Zusammensetzung
grundsätzlich nicht aufteilen. Jede Ad-hoc-Vermi-
schung erschwert die Zusammenarbeit und Führung.
Durch eine wahlweise Vermischung ergeben sich
sicher mehr Nachteile als Vorteile. Die eingeteilten
Kräfte müssen beisammen bleiben.

Wird infolge Ausweitung der Brände ein Zurückweichen

notwendig, so erfolgt dies zweckmässig unter

dem Schutz der eigenen Strahlrohre und unter
Mitnahme der Verletzten.

Im Einsatz wird auch der Kommandant der Ein-
satzdetachemente der Kriegsfeuerwehr unter Umständen

vor schwere Entschlüsse gestellt, wenn er an
verschiedenen Orten zugleich retten sollte und die Mittel
nur für eine Aktion ausreichen.

Versicherung

Die Angehörigen der Kriegsfeuerwehr können
bekanntlich bei der Hilfskasse des Schweizerischen
Feuerwehrvereins zu den nämlichen Bedingungen
versichert werden, wie die Friedensfeuerwehren. Grund¬

satz ist allerdings, dass sich die Leute zum Feuerwehrdienst

eignen.
Die Gemeinden tun gut daran, im Zwetfelsfallc

die Diensttauglichkeit durch Arztzeugnis feststellen
zu lassen. Die Angehörigen der Kriegsfeuerwehr sind
auch bei den Uebungen und Kursen des Zivilschutzes
versichert, sofern dazu Abteilungen der Orts- und
Kriegsfeuerwehr vom Kurskommando angefordert
werden. Der verantwortliche Feuerwehrkommandant
hat in Verbindung mit dem Kurskommando oder der

Uebungsleitung alle notwendigen Sicherheitsmassnah-
men zu treffen und vorzubereiten..Werden vom Ortschef

bzw. von der Kursleitung Anordnungen getroffen,

die den Vorschriften des Schweizerischen
Feuerwehrvereins widersprechen, lehnt die Hilfskasse jede
Haftung ab.

Kostenverteilung

Die entstehenden Kosten gehen — wie bei den
Friedensfeuerwehren — zu Lasten der Kantone und
Gemeinden. Beiträge des Bundes werden grundsätzlich
erst dann möglich, wenn die Massnahmen verbindlich
angeordnet werden. An die Kosten der Bereitstellung
von Löschwasserreserven, die vom Hydrantennetz
unabhängig sind, leistet der Bund schon heute seine

Beiträge.

Einteilungsfragen
Es erscheint angezeigt, dass die Kantone wo nötig

ihre Gesetzgebung über das Feuerwehrwesen ergänzen
und die Feuerwehrdienstpflicht so weit ausdehnen,
dass zum Beispiel Leute vom 16. bis 65. Altersjahre
in die Kriegsfeuerwehr eingeteilt werden können. Im



übrigen fallen zur Einteilung in die Kriegsfeuerwehr
heute folgende Leute in Betracht:

— Angehörige der ständigen Feuerwehr, die durch
Kriegsdispensation freigegeben sind,

— Angehörige der HD-Klasse U und Eingeteilte der
kant. Landsturm-Personalreserve, insbesondere
Angehörige der früheren «blauen» Luftschutzorganisation,

welche nicht in die neuen Luftschutztruppen
der Armee eingeteilt wurden,

Jugendliche von 16 bis 19 Jahren,
militärisch nicht Eingeteilte bis zum 60. Altersjahr,
Freiwillige,
zuverlässige Ausländer,
Spezialisten für Kreislaufgeräte, Motorspritzen
usw., welche ausnahmsweise dispensiert werden
können, sofern es sich um Angehörige des
Landsturms handelt.
Eine gleichzeitige Zuteilung zur Kriegsfeuerwehr

und zur Hauswehr muss unterbleiben, da es sich um
zwei ganz getrennte Organisationen mit besonderen
Aufgaben handelt. Eine Zusammenlegung der
Funktionen ist nur soweit möglich, als in kleinen Ortschaften

der Kommandant der Kriegsfeuerwehr zugleich
der Dienstchef der Hauswehren sein kann.

Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen ist
die Kriegsfeuerwehr heute

organisatorisch ein Bestandteil des Zivilschutzes.

Es ist deshalb notwendig, dass sie sich in ihrem Aufbau,

in ihrer Ausrüstung und Ausbildung den.
Erfordernissen der gesamten Schutzorganisation anpasst und
ihr Einsatz mit den übrigen Diensten koordiniert wird.
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leicht und handlich

einfach in derHandhabung
unverwüstlich,
weil erstklassige Qualität

günstig im Preis

Fabrikant: GEISER & CIE. EMMENAU AG
Weberei und Blachenfabrik, Hasle-Rüegsau BE

o-\

H* £
3wrS -a> « K
H
CO

o
£

FEUERWEHRMOTORSPRITZE

TYPE M 2
mit VW-Industriemotor
Leistung 1100 I Min. bei 80 m GMF

UJ

Gedrängt und doch gut zugänglich gebaut.
Mit abprotzbarem Tragschlitten.
Weitgehende Verwendung von Leichtmetall und

damit geringeres Gesamtgewicht.
Vakuum-Erzeugung mittels bewährtem
Brun-Gasstrahler.

Bereits beste Referenzen!

Weiteres neues Modell mit Porsche-
Industriemotor.
Leistung 1500 I 'Min. bei 80 m GMF

BRUN & CIE AG
NEBIKON/LU
Abt. Motorspritzen Tel. 062/95116
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